
1) Art der Lehrveranstaltung; 2) Präsenzstudienanteile; 3) Betreute Studienanteile gemäß § 37 HG; 4) Weitere 
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Studienfachbereiche 
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Modulthema: BSP 2: Spielen (und Organisieren) 

Kurzzeichen: AHL2BS2 

Kategorie (Modulart):

X 
  
  

Pflichtmodul 
Wahlpflichtmodul 
Wahlmodul 

X 
  

Basismodul 
Aufbaumodul 

X 
  
  

studienfachbereichsspezifisches Modul 
studienfachbereichsübergreifendes 
Modul 
studiengangsübergreifendes Modul 

Niveaustufe: Studienabschnitt: 1 Studienjahr: 1 Semester: 2

Dauer und Häufigkeit des 
Angebots:

1 Sem. / jährlich 

Modulverantwortliche/r: Thomas Rotkopf 

Voraussetzung für die 
Teilnahme:

Allgemein vielseitiges Bewegungskönnen ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen 

Anzahl der Credits: 6 

Bildungsziel(e):
Im Handlungsfeld "Kleine Spiele" und "Große Sportspiele" lernen und lehren  
Grundlegende fachdidaktische Unterrichtskompetenzen Organisieren und 
Verwalten erfahren und trainieren  

Bildungsinhalte:

Kleine Bewegungsspiele unter motorischen und sozialen Aspekten  
Methodische Spielreihen und spezifische Bewegungstechniken im Hand- und 
Basketball  
Methodische Spielreihen und spezifische Bewegungstechniken im Volleyball  
Spielleitung und Regelkunde  

Zertifizierbare (Teil-)
Kompetenzen:

Spezifische spieldidaktische und methodische Grundlagen kennen sowie 
mehrperspektivisch umsetzen können  
Grundlegendes Angriffs- und Abwehrverhalten im Bereich der "Großen 
Sportspiele" kennen, beherrschen, demonstrieren und vermitteln können  
Methodische Spiel- und Übungsreihen anwenden und organisieren können  

Anteilsmäßige Verteilung 
auf die 
Studienfachbereiche:

Humanwissenschaften: Fachwissenschaften 
(-didaktik): 6 

Schulpraxis: Ergänzende Studien: 

Verbindung zu anderen 
Modulen bzw. 
Studienfachbereichen:

BSP 6 -erweiterung der sportlichen Handlungsfähigkeit 

Literatur:
Aktuelle Literatur wird von dem/der Modulverantwortlichen für jedes Semester 
bekannt gegeben. 

Leistungsnachweis:

Hinsichtlich Art und Ausmaß des/der Leistungsnachweise/s wird auf § 1 und 6 der 
Prüfungsordnung verwiesen. Die endgültige Festlegung bestimmter 
Leistungsnachweise erfolgt vor konkreter Abhaltung des Moduls durch den/die 
Modulverantwortliche/n und wird den Studierenden nachweislich zur Kenntnis 
gebracht. 

Sprache: Deutsch 

Lehr- und Lernformen:

 
1) 

V/S/Ü
2) 

Wst
1) 

EL/FS
3) 

Wst
1) 
T/K

4) 
Wst

5) 
Betr.

6) 
SSh

7) 
EC

LV-Titel
8) 
FB

 1):  S 2.00     2 26 2.00  Kleine Spiele  FW

 2):  Ü 1.00     1 13 1.00  Handball  FW

 3):  Ü 1.00     1 13 1.00  Basketball  FW

 4):  Ü 2.00     2 26 2.00  Volleyball  FW

 5):            

 6):            


